
 
 

Gemeinde Wikon 
 

Gemeindekanzlei ▪ Heimatweg 3 ▪ 4806 Wikon 
Tel. 062 745 51 31 ▪ info@wikon.ch  

Abstimmungsergebnisse Gemeindeversammlung vom 28. November 2023 

 
Stimmberechtigte laut Stimmregister 962 
Anwesende stimmberechtigte Personen 88 
Absolutes Mehr 45 
Notwendige Stimmen für geheime Abstimmung (1/5 der Anwesenden) 18 
Stimmbeteiligung 9.1 % 
 
In Anwendung von § 112 des kantonalen Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergeb-
nisse der Gemeindeversammlung vom 28. November 2023 wie folgt veröffentlicht: 
 
1. Sonderkredit über CHF 261'000.00 für die Erneuerung von Gleis 100 der Anschlussgleis-

anlage der Gemeinde Wikon und Reiden.  
 
In der geheimen Abstimmung wurde dem Sonderkredit mit 67 Ja zu 19 Nein-Stimmen 
zugestimmt. 

 
2. Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2028 und Budget 2024 der Einwohnergemeinde 

- Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 bis 2029 
- Genehmigung Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 798'108.30, In-

vestitionsausgaben von CHF 1'125'000.00, einem Steuerfuss von 2.30 Einheiten (wie 
bisher) sowie den politischen Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche 

 
In der Abstimmung wurde der Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 bis 2029 
grossmehrheitlich zur Kenntnis genommen. 
Das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 798'108.30, Investitionsaus-
gaben von CHF 1'125'000.00 mit einem Steuerfuss von 2.3 Einheiten wurde grossmehr-
heitlich genehmigt. 
 

3. Verschiedenes (ohne Beschlussfassung) 
 

Keine Beschlussfassung 
 



 
 

  Seite 2 

 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 des Stimmrechtsgesetzes) ist schriftlich beim Re-
gierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag 
und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhalts enthalten. Die Be-
schwerdefrist beträgt 10 Tage. 
 
 
Wikon, 29. November 2023 Gemeinderat Wikon 
 

 
 André Wyss Martina Winiger 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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